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Für die Freiheit
kämpfen viele

Und zwar Gute wie Böse.
Während der ganzen Geschichte wurde kein

Begriff politisch so eingespannt wie die Freiheit.
CHRISTIAN RESCH

Der erste Freiheitskampf der Ge-
schichte? Schwierig. Tatsache
ist aber, dass schon Adam und

Eva in der christlichen Schöpfungs-
geschichte in einen ernsten Freiheits-
Konflikt gerieten. Und dann auch
gleich noch mit Gott selbst. Sie nah-
men sich die Freiheit, vom Baum der
Erkenntnis zu knabbern. Das war ih-
nen von einer Obrigkeit ohne Angabe
von Gründen verwehrt worden. Die
Folgen sind bekannt. Die Moral des
Alten Testaments: Du kannst frei sein
– aber das ist nicht nur Privileg, son-
dern auch Bürde, Freiheit hat ihren
Preis, mindestens den der Verantwor-
tung, oft aber auch den Verlust des
eigenen Lebens.

Kämpfe für die Freiheit führen
Menschen, seit es Gesellschaften gibt.
Denn Gesellschaft ist gleichbedeu-
tend mit einem Geflecht sozialer Ab-
hängigkeiten, die automatisch die
Freiheit der Einzelnen und ganzer
Gruppen einschränken. Dabei ordnen
wir viele Freiheitskämpfe als gut, edel
und mutig ein – jedoch nicht alle.
Und: Anderswo und zu anderen Zei-
ten mag man ganz vieles ganz anders
sehen und gesehen haben.

Den Freiheitskampf der Hellenen
gegen die Perser (ab 490 v.
Chr.) haben wir positiv be-
setzt – Erstere hatten
unsere moderne Frei-
heitsidee quasi erfun-
den, mit Zweiteren
verbinden wir orien-
talischen Despotis-
mus. Auch der Rebell
Spartakus ist uns ein
Held, er wehrte sich bis
71 v. Chr. gegen die römi-
sche Sklavenhaltergesell-
schaft. Die Senatoren
Roms sahen Spartakus
freilich als Terroristen
und Rebellen, ein Mus-
ter, das sich fortset-
zen sollte. Uneinheit-
lich ist auch die Va-
russchlacht im Teuto-
burger Wald (9 n. Chr.)
besetzt – deutsche Na-
tionalisten feierten sie
später als den Befreiungs-
schlag der Germanen ge-
gen das römische Joch; in
Italien sieht man die Sa-
che anders.

In der Schweiz sind
die Kriege gegen die
Habsburger (1291–
1511) ein Synonym für
den Freiheitskampf
schlechthin. Mit Wil-
helm Tell steht in
Frankreich Johanna von
Orléans auf einer Stufe –
bis 1431 half sie, die engli-
sche Oberhoheit in weiten
Teilen des Landes zu been-
den.

Heldenhaftes erblicken
wir auch im Freiheits-
kampf der Amerikaner ge-
gen das Britische Empire
bis 1783. Ebenso im inne-
ren Freiheitskampf der

Franzosen ab 1789, der daneben noch
Gleichheit und Brüderlichkeit bringen
sollte, jedoch in einem Blutbad unter
der Guillotine endete. Dann kam Na-
poleon, und daraufhin „Befreiungs-
kriege“, welche Europas Staatenwelt
die Freiheit von dessen Herrschaft
brachte. Und den Einzelnen gleichzei-
tig politische Unfreiheit in Form des
Neoabsolutismus. In der österreichi-
schen Geschichte ist der Urtiroler An-
dreas Hofer (1767–1810) ein Fixstern
am Himmel der Freiheitskämpfer. Wo-
zu übrigens ein gewaltsames Ableben
als politischer Märtyrer stets beiträgt.

In den (hierorts gescheiterten) bür-
gerlichen Revolutionen 1848 ging es
schon wieder um die Freiheit, diesmal
die des Einzelnen vor staatlicher Will-
kür. Gleichzeitig kämpften die Natio-
nen des Habsburgerreichs um Freiheit
– und zwar von Wien. Ob die Prota-
gonisten nationale Helden waren
oder querulantische Rebellen, ist eine
Frage des Standorts und damit des
Standpunkts. Die Ambivalenz des
Freiheitskampfs zeigt sich auch an je-
nem der Südstaatler gegen das emp-
fundene Diktat aus dem Norden im
Amerikanischen Bürgerkrieg
(1861–1865). Ging es doch gleichzeitig

um die Freiheit der dortigen
Sklaven – die nur erreicht

wurde, indem die Frei-
heitswünsche vieler
Südstaatenbürger unter-
drückt wurden. Noch
besser taugt das Bei-
spiel der Mudschahed-

din in Afghanistan – die
gegen die Sowjets kämpf-

ten und Helden des Wes-
tens waren. Als Taliban
kämpften sie dann gegen
die USA; ein weiterer Frei-
heitskampf gegen externe
Besetzer, jedoch aus west-

licher Sicht deutlich we-
niger heldenhaft. Noch
diffuser wird es, blickt
man in den Rest der
Welt.

Unzählige Guerillaor-
ganisationen führen Frei-

heit oder Befreiung sogar
im Namen: die Arakan
Rohingya Salvation Army,
die Karen National Libera-
tion Army, die Liberation

Tigers of Tamil Eelam, De-
mokratische Front zur
Befreiung Palästinas, die
Ejército Zapatista de
Liberación Nacional,
das Movimiento de

Liberación Nacional –
Tupamaros, die Forças

Armadas de Libertação Na-
cional de Timor-Leste, die
Uganda National Liberation
Front und so weiter. Wer
von diesen Gruppen unse-
rem westlichen Freiheits-
ideal genügt? Jedenfalls
bestenfalls ein Teil. Die
Freiheit bleibt der belieb-
teste Kampfbegriff alles
Politischen. Und der am
meisten missbrauchte.

Beinahe glücklich, jeden-
falls aber zufrieden wirk-
te die 84-jährige Dame. Sie

hatte soeben ihre Spritze
bekommen. „Ich bin froh,
dass ich hier bin“, sagte
Theresia Hofer.

Die Pensionistin war die
erste Österreicherin, die ge-

gen das Coronavirus geimpft
wurde. Das mediale Großereignis fand am
Morgen des 27. Dezember 2020 an der Me-
dizinischen Universität Wien statt.

Ein knappes Jahr später ist die Euphorie
über die im Eiltempo entwickelten Impf-
stoffe verflogen – ebenso wie der zu Jahres-
beginn von Impfvordränglern geschürte
Impfneid. Jetzt, im vierten Lockdown, geht
es darum, die Impfrate zu erhöhen. Diese
liegt in Österreich beim Erststich gerade
einmal bei 70 Prozent.

Deshalb kommt per 1. Februar eine Impf-
pflicht – und viele fragen sich jetzt wie an-
no 1848 der verdutzte Kaiser Ferdinand: „Ja,
dürfen s’ denn das?“

Ja. Wie es aussieht, dürfen sie das. Verfas-
sungsrechtlich dürfte die Impfpflicht kein
Problem sein. Die physische Integrität des
Menschen ist ebenso wie das Recht auf Pri-
vatleben in Artikel 8 der Europäischen
Menschenrechtskonvention verbürgt. Und
die steht in Verfassungsrang. Jedoch ist
dieses Recht, wie die anderen Grundrechte
auch, nicht absolut. Es gehe bei der Impf-
pflicht nicht nur um das individuelle
Grundrecht auf Achtung des Privat- und Fa-
milienlebens, sagt Reinhard Klaushofer, Lei-
ter des Österreichischen Instituts für Men-
schenrechte an der Universität Salzburg. Zu
berücksichtigen sei auch das Interesse der
Allgemeinheit am Schutz der Gesundheit
und des Gesundheitssystems und am wirt-
schaftlichen Wohl des Landes. „Je höher das
öffentliche Interesse ist, desto mehr kann
man in die Freiheitsrechte der Einzelnen
eingreifen. Diesen Gesichtspunkt habe ich
bei allen Freiheitsrechten.“ Es handle sich
um eine „Abwägungsentscheidung, die letz-
ten Endes vom Verfassungsgerichtshof
(VfGH) entschieden wird.“ Auch Klaushofer
geht davon aus, dass eine Impfpflicht
grundrechtlich kein Problem wäre. „Da gibt

es gute Argumente, dass man diese einfüh-
ren könnte. Das sage ich als Jurist.“ Aus ge-
sellschaftspolitischer Sicht sehe er eine
Impfpflicht allerdings kritisch.

Dass nicht jeder und jede tun und lassen
kann, was er oder sie will, zeigt sich zuneh-
mend auch beim Klimaschutz. So wurde
heuer, nach einer Klage von Umweltschüt-
zern, der Ölkonzern Shell von einem Ge-
richt in Den Haag dazu verurteilt, den CO2-
Ausstoß bis 2030 um 45 Prozent zu verrin-
gern. Der Konzern, so die Richter, müsse
„seinen Beitrag leisten im Kampf gegen den
gefährlichen Klimawandel“.

Auch was den einzelnen Haushalt betref-
fe, könnte es mit der freien Wahl des Brenn-
stoffs in den nächsten Jahren zu Ende ge-
hen. Wenn der Staat Ölheizungen verbiete,
sei das zwar ein Eigentumseingriff, sagt
Klaushofer. Dieser könne aber, wenn es
entsprechende Übergangsregelungen bzw.
finanzielle Unterstützungen gebe, durchaus
verfassungskonform sein. „Darüber ent-
scheidet letztlich immer der VfGH.“ Zusam-
mengefasst läuft es stets darauf hinaus, was
mehr wiegt: die Freiheit des Einzel-
nen oder das gemeinschaftli-
che Interesse.

Immer, wenn in diesen
Tagen von der Freiheit
die Rede ist, kommen
die Grundrechte ins
Spiel. Diese waren
stets gedacht als
Schutz des Einzelnen
oder von Minderhei-
ten vor dem Staat. Je-
doch: Grundrechte ver-
bieten nicht staatliche
Eingriffe. Und solche Ein-
griffe geschehen auch in
allen Lebensbereichen. Ge-

rade in Zeiten der Pandemie wie jetzt kann
es nötig sein, die Mehrheit vor einer (nicht
geimpften) Minderheit zu schützen. Juris-
ten müssen dann abwägen, was mehr wiegt
– die Freiheit bzw. Grundrechte des Einzel-
nen oder das Wohl der Allgemeinheit. Dass
die Regierung beim Impfen jetzt mit der
„Gesetzeskeule“ kommt, ist eben in erster
Linie eine Folge der mangelnden Impfbe-
reitschaft. Die Impfpflicht kommt also, weil
sich zu viele die Freiheit nehmen, nicht zur
Impfung zu gehen.

Freiheit: Mit diesem Schlagwort treiben
Impfgegner seit Monaten ein übles Spiel.
Sie nennen es Freiheit, wenn sie keine Mas-
ke tragen, keine Abstände einhalten und die
Impfung schlechtreden. Das Problem ist
nur: Jene Querdenker, Esoteriker, Neonazis,
FPÖ-Mitstreiter und Anhänger der soge-
nannten Liste „Menschen – Freiheit –
Grundrechte“, die sich gemeinsam zu Coro-
namärschen zusammenfinden, machen
sich mit dem Ignorieren von Schutzmaß-
nahmen zu Erfüllungsgehilfen des Virus.
Und sie gefährden dabei nicht nur sich

selbst, sondern die Allgemeinheit.
Wenn sie das Freiheit nennen,

erliegen sie einem Denkfeh-
ler: Denn Freiheit meinte

nie, dass der Einzelne
tun und lassen kann,
was er will. Freiheit
war nie absolut. In der
Demokratie könne
Freiheit nur so lange
garantiert werden, „wie

die Freiheit eines jeden
Bürgers auch beschränkt

wird“, schreibt der ehema-
lige VfGH-Präsident Ludwig

Adamovich in seinem Buch
„Wo wir stehen“.

Der Rechtshistoriker Thomas Olechowski
von der Universität Wien bedient sich des
Vergleichs mit Robinson Crusoe. „Nur bei
Robinson auf der einsamen Insel gibt es kei-
ne Grenzen. Aber sobald ein Zweiter da ist,
sobald Freitag auftaucht, gibt es Grenzen.“
Und der Kelsen-Biograf zitiert den Vater der
österreichischen Bundesverfassung: „Soll
Gesellschaft, soll gar Staat sein, dann muss
eine bindende Ordnung des gegenseitigen
Verhaltens der Menschen gelten, dann
muss Herrschaft sein.“ Umgelegt auf heute
könnte man sagen: Wenn ein totaler Kollaps
im Gesundheitswesen droht und die Impf-
bereitschaft fehlt, muss der Staat eingreifen
– zur Not mit einer Impfpflicht.

Die Frage der persönlichen Freiheit be-
schäftigt freilich schon seit Jahrhunderten
die Philosophie. Der Aufklärer Immanuel
Kant forderte in seiner Metaphysik der Sit-
ten, der Mensch möge so handeln, „dass der
Wille durch seine Maxime sich selbst zu-
gleich als allgemein gesetzgebend betrach-
ten könne“. Vereinfacht gesagt: Jeder möge
bei seinem Tun stets auch an die anderen
denken – und daran, welche Folgen das ei-
gene Handeln für die Mitbürger hat. Deren
Interessen sollten also mir genauso wichtig
sein wie meine eigenen. Das war Kants be-
rühmter „kategorischer Imperativ“.

Der Denker und Philosoph Georg Wil-
helm Friedrich Hegel, der auch „Philosoph
der Freiheit“ genannt wurde, verknüpfte die
Freiheit mit der Vernunft. Ein freier Wille
war für ihn nur denkbar, wenn dieser sich
auf vernünftiges Denken stützte. Wenn es
um die Grenzen der Freiheit geht, ist heute
oft auch vom „Mill-Limit“ die Rede. Dessen
Namensgeber, der britische Philosoph John
Stuart Mill, betonte, die persönliche Frei-
heit des Einzelnen dürfe eingeschränkt wer-
den, um Schaden für andere abzuwenden.

Der Philosoph Richard David Precht ge-
riet vor Kurzem medial heftig unter Be-
schuss, weil er den Druck kritisiert hatte,
der auf Ungeimpfte ausgeübt werde und
weil er sich kritisch zu den Impfungen von
Kindern geäußert hatte. In der darauf fol-
genden Debatte ging unter, dass Precht kurz
zuvor eine Streitschrift für die „Pflicht“ ver-
öffentlicht hatte (Goldmann Verlag). Und
darin lässt er keinen Zweifel, dass die Hal-
tung zum Umgang mit dem Virus „keine
reine Privatangelegenheit“ mehr sei. „Sie ist
Teil nicht nur einer Ethik des Lebens, son-
dern auch des Zusammenlebens – und in-
sofern eine Frage von Pflicht und Verpflich-
tung.“ Wer in solchen Zeiten der permanen-
ten Ansteckungsgefahr ohne Maske auf Co-
ronademos gehe und auch keinen Abstand
halte, handle „nicht heroisch“. Vielmehr sei
das ein Zeichen von „Entsolidarisierung“
und von „Entpflichtung gegenüber staats-
bürgerlichen Anforderungen“.

Hätten sich alle dieser „Pflicht“ besinnt,
wäre auch keine verpflichtende Impfung
nötig. Oder, in den Worten des Verfassungs-
rechtsexperten Ludwig Adamo-
vich: „Wenn wir also wollen,
dass der Staat nicht alle Le-
bensbereiche mit Geset-
zen und Bestimmungen
durchreguliert, müs-
sen wir uns stärker
auf unsere Eigenver-
antwortung besin-
nen.“

Auch aus Sicht der
Ethik lässt sich eine
moralische Pflicht zum
Impfen rechtfertigen.
„Die Politiker haben die
Aufgabe, für das Wohl aller zu
sorgen, also auch für diejeni-

gen, die sich selbst nicht schützen können“,
sagt Sigrid Müller, Professorin am Institut
für Ethik und Recht in der Medizin an der
Universität Wien. „Deshalb kann die Politik,
wenn die Gesundheitsversorgung nicht an-
ders garantiert werden kann, Impfungen
auch rechtlich zur Pflicht machen. Sie hat
aber auch die Aufgabe aufzuklären. Beides
– Menschen einbinden und andererseits in
die Pflicht nehmen – gehört zur Aufgabe
der Politik.“

Und wo bleibt da die individuelle Frei-
heit? Die ende ebendort, wo sie den ande-
ren „unzulässig einschränkt“, wie Müller
betont. Also dort, wo Maskenverweigerer
und Impfverweigerer durch ihr Handeln da-
für sorgen, dass die Intensivstationen über-
lastet sind, sich das Krankenhauspersonal
nicht mehr erholen kann, die Unternehmer
im Lockdown zusperren müssen, Mitarbei-
ter ihre Arbeitsplätze verlieren und Kinder
nicht mehr in die Schule gehen können. In
den Worten der Ethikerin: „Freiheit hat
dann ein Ende, wenn sie nicht ethisch ge-
rechtfertigt ist.“ Und was ist ethisch ge-
rechtfertigt? „Was nicht auf egoistische
Weise getan wird, sondern die Wirkungen
für die anderen mitbedenkt, und was nicht
nur den Augenblick im Blick hat, sondern
auch die längerfristigen Folgewirkungen.“
Ideal wäre es, wenn sich jeder und jede von
sich aus, nach freiem Willen, für „das Gute
entscheidet“, sagt Müller.

Dieser Idealzustand wird aber kaum ein-
treten. Dem Denker Richard David Precht

bereitet jedenfalls Sorgen, was von
der momentan so aktiven „lau-

ten Minderheit“ noch alles
zu erwarten ist. Wenn sich

die Menschen schon über
das Abstandhalten und
ein „Stückchen Stoff im
Gesicht“ so aufregen
könnten, schreibt
Precht, „wie werden sie
erst dann reagieren,

wenn der Kampf gegen
die drohende globale Kli-

makatastrophe den Bür-
gern massivere Einschrän-

kungen und Verhaltensände-
rungen abnötigt?“

Tod
Narren

sind der
Freiheit

Freiheitskämpfer
der jeweils ande-
ren Art: Germanen-
Feldherr Arminius,
Urtiroler Andreas
Hofer, Taliban-
Chef Haibatullah
Akhundzada.
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Freiheit oder Pflicht?
Wie frei der Einzelne heute

ist und ob der Staat die
Impfung verordnen darf –

Fragen wie diese sind
höchst umstritten. Was es

aus Sicht der Ethik, der
Rechtswissenschaft und der

Philosophie zu sagen gibt.
THOMAS HÖDLMOSER
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